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 Veröffentlicht am 17.12.1992
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Norm

AVG §56;

B-VG Art131 Abs1 Z1;

PaßG 1969 §25 Abs2;

PaßG 1969 §25 Abs3;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Das an Sichtvermerkswerber gerichtete Schreiben eines österreichischen Generalkonsulates, mit welchem mitgeteilt

wird, Sichtvermerke könnten derzeit nicht ausgestellt werden, weil die in Österreich aufhältige Bezugsperson der

Sichtvermerkswerber über eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung verfüge und die Sichtvermerkswerber nach den

bestehenden Richtlinien daher Einwanderungsanträge zu stellen hätten, ist als Bescheid iSd Art 131 Abs 1 Z 1 B-VG zu

werten (Hinweis E 30.9.1991, 91/19/0138).
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